Richtlinien  und Durchführungsbestimmungen

für Beratungssingen im Sängerbund NRW e.V. 
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Beratungssingen haben den Zweck, Chören durch Berater Auskunft über Ihren Leistungsstand zu geben und sie unabhängig und neutral zu beraten.

Sie erfüllen somit einen Bildungsauftrag im Sinne der chorischen Qualifikationsmaßnahmen des Sängerbund NRW e.V.

Allgemeines

· Veranstalter von Beratungssingen ist der Sängerbund NRW e.V.

· Ausrichter sind die dem Sängerbund NRW e.V. angeschlossenen Sängerkreise, welche die Durchführung der Veranstaltung kreisangehörigen Einzelchören übertragen können.

· Die Durchführung von Beratungssingen und die damit verbundene Beantragung von zwei Beratern durch den Sängerbund NRW e.V. ist spätestens drei Monate vor Veranstaltungstermin bei der   Geschäftsstelle des Sängerbund NRW e.V.     Gallenkampstraße 20     47051 Duisburg schriftlich zu beantragen. Von dort erhält der Ausrichter die notwendigen Unterlagen.

· Als Berater werden durch den Musikausschuss des Sängerbund NRW e.V. zwei erfahrene Personen bestimmt, wobei der Ausrichter Vorschläge / Wünsche einreichen kann.

· Ein Beratungssingen kann durchgeführt werden, wenn mindestens 7 Chöre teilnehmen. Über Ausnahmen bei geringerer Teilnehmerzahl entscheidet der Musikausschuss.

· Teilnahmeberechtigt an einem Beratungssingen sind alle Chöre des Sängerbund NRW e.V. und alle Chöre der Sängerjugend NRW e.V.. Teilnehmende Chöre melden sich direkt beim Ausrichter an.

· Die Teilnahme an einem Beratungssingen ist nicht an die, dem Kreis angehörigen Chöre gebunden.

· Für eine Teilnahme im Kalenderjahr erhalten ab dem 1.Januar 2001 alle teilnehmenden Chöre eine Prämie, sofern Landesmittel für diesen Zweck zur Verfügung stehen, sowie ein Teilnahmezertifikat.

· Die Berater legen stichpunktartige Beratungsprotokolle vor, die jeder teilnehmende Chor mitnehmen und auswerten kann. Hier werden praktische Hilfen und Hinweise angeboten.

· Nach vier bis fünf Chorauftritten erfolgt in der Regel eine Beratungspause. An der Beratung kann der ganze Chor teilnehmen, ansonsten empfiehlt sich die Teilnahme des Chorleiters, sowie je eines Chormitglieds aus jeder Stimme. Die Teilnahme der Chorleitung ist jedoch faktisch unabdingbar.

· Beratungssingen mit bis zu 15 teilnehmenden Chören sind an einem Tag durchzuführen. Bei mehr als 15 teilnehmenden Chören ist die Veranstaltung, in Rücksprache mit dem Referenten für Bildung und Öffentlichkeit, Herrn Klaus Levermann (0160 991 66 660) auf zwei Tage zu verteilen.

· Ein Beratungssingen ist eine öffentliche, konzertante Veranstaltung. Der Förderhinweis des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW ist auf Plakaten und Programmen zu übernehmen.

· Es sei darauf hingewiesen, dass Beratungssingen weder Leistungssingen noch Wettbewerbe sind !
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Der Ausrichter hat …

· bei den Chorvorträgen für die notwendige Ruhe Sorge zu tragen

· eine angemessenen Raum für die Beratungsgespräche, sowie geeignete Einsingräume (incl. Tasteninstrument) für die teilnehmenden Chöre bereitzustellen.

· ein Programm und einen entsprechenden Zeitplan (Einsingen / Auftritt / Beratung ..) zu erstellen.

· Das Programm, Notenmaterial und ausgefüllte „Infobögen“ der teilnehmenden Chöre spätestens drei Wochen vor Veranstaltungstermin an die bestellten Berater zu senden. Gleichzeitig ist die endgültige, verbindliche Anzahl der teilnehmenden Chöre an die Geschäftstelle in Duisburg zu übermitteln.

(Sachbearbeiterin Frau Bettina Grings (Tel.: 0203 / 298 8426   Fax: 2988411 Mail: bettina.grings@sbnrw.de) )

· während der Beratungspause die Möglichkeit ein Bühnenprogramm zu erstellen (z.B. Musik- oder Tanzvorträge in Kooperation mit örtlichen Musikschulen oder Vereinen).

· auf Plakaten und Programmen deutlich den Begriff „Beratungssingen des Sängerbund NRW e.V.“ herauszuheben und das Logo des SBNRW e.V. deutlich zu platzieren.  (Download unter www.sbnrw.de)
· auf Plakaten und Programmen den Hinweis zu übernehmen     (Download unter www.sbnrw.de) 
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· nach der Veranstaltung das Beratungssingen mit 5 Vortragsfolgen über die Bundesgeschäftsstelle für die GEMA anzumelden.

Bedingungen / Hinweise für die Chöre

· Jeder Chor trägt zwei bis drei (möglichst unterschiedliche) Werke eigener Wahl vor, wobei durchaus eines der beiden Werke instrumentalbegleitet sein kann, wenn z.B. der Chor sich auf das Zuccalmaglio – Festival im Sängerbund NRW e.V. vorbereitet.

· Chöre dürfen nur einmal im Jahr an einem Beratungssingen teilnehmen.

· Die Tonangabe kann durch die Chorleitung frei gewählt werden.

· Notenmaterial (Originale !) und ausgefüllter „Infobogen“ sind dem Ausrichter in zweifacher Ausfertigung, bis spätestens vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin zuzusenden.

· Jeder teilnehmende Chor erhält eine ca. 10-minütige Beratung. An der Beratung kann der ganze Chor teilnehmen, ansonsten empfiehlt sich die Teilnahme der Chorleitung, sowie je eines Chormitgliedes aus jeder Stimme.

Jeder teilnehmde Chor erhält ein Zertifikat des Sängerbund NRW e.V., sowie eine Prämie, sofern Landesmittel für diesen Zweck zur Verfügung stehen.
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